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Gottesäcker oder Friedhvfe
Schluß

17

Doppel Gräber

Doppelgräber d b zwei Gräber über ein
ander sind bei gewöhnlichen s g Reihengräbern
auch auf den Wunsch der Beteiligten nur in dem
Falle zulässig wenn gleichzeitig zwei Leichen in
dieser Weise beerdigt werden sollen Dagegen ist
die Reservirnng des obern Grabes für einen künf
tigen Todesfall eben so unzulässig als das Frei
lassen einer einfache Grabstelle innerhalb des zu
Reihengräbern bestimmten Raumes für einen künf
tigen Todesfall

Doppelgräber sind neun Fuß tief zu machen
damit über dem obern Sarge noch 3 Fnß unter
dem Erdboden bleiben

8 8
Die Leichen von Kindern unter zwei Jahren

dürfen auf den Wunsch der Beteiligten mit schrift
licher Genehmigung des Gottesacker Vorstehers in
den Gräbern ihrer Eltern Großeltern oder erwach
senen Geschwister beerdigt werden sofern deren
Beerdigung innerhalb der letzten fünf Jahre statt
gefunden hat

8 19
Veffnnng von Gräbern

Unter keinen Umständen darf der Todtengräber
ohne schriftliche Genehmigung des Gottesacker Vor
stehers die Oessnnng eines Grabes oder eines ver
mauerten Grabgewölbes oder eines in offenen Grad
bogen beigesetzten SargeS gestatten oder selbst vor
nehmen

K 20
Degräbniß Gebühren

Die auf dem Rathhause festgesetzt Gebühren
und nnr diese sind vor der Beerdigung an
den mit der Einziehung beauftragten Todtengräber
deS Stadtgottesackers auf dem Martinsberge bei
welchem die Anmeldung der Beerdigung erfolgt zu
entrichten

21

Leichevhövser

Die anf dem Stadtgottesacker und auf dem
Friedhofe befindlichen Leichenhäuser haben die dop
pelte Bestimmung

a zur Aufbewahrung von Leichen in der Zwi
schenzeit vom Tode bis zur Beerdigung und

b zur Sicherung von etwanigem Scheintode wozu
die erforderlichen Borrichtungen vorhanden sind

Die gewünschte Anfnabine einer Leiche in das
Leichenbaus erfolgt ach vorberiger Anmeldung bei
dem betreffende Todtengräber gegen Entrichtung
der für beide Fälle besonders bestimmten Gebühren
sätze soweit es der vorhandene Raum gestattet

Unbemittelten Einwohnern wird die Aufnahme
der Leichen ihrer Angehörigen blos zur Aufbewah
rung auf Grund eines bei dem Vorsitzenden der be
treffenden Armen Commission nachzusuchenden Er
lanbnißscheins gebührenfrei gestattet

S 22
Grabdenkmäler und Verzierung der Reihen Grüber

Gewöhnliche f g Reihen Gräber dürfen weder
mit Gitterwerk noch mit Steinen Metall oder Holz
eingefaßt noch ausgemauert werden Grabdenk
mäler und andere Ausschmückungen der Gräber sind
zulässig namentlich das Bepflanzen nach 5 und
das Belegen mit Rasen



Grabdenkmäler Tafel und Kreuze auch von
Stein oder Metall dürfen nur mit schriftlicher Ge
nehmigung des Magistrats angebracht werden Dem
Gesuche muß eine einfache Zeichnung des beabsich
tigten Denkmals c beigefügt auch die beabsichtigte
Zuschrift angegeben werde Die Genebmigung
wird gebührenfrei ertheilt das betreffende Grab
wird aber dadurch der sonst zulässigen Wiederbe
nutzung nicht entzogen

Denkmäler zc welche nicht in ordnungsmäßi
gem Stande erhalten werden darf die Gottesacker
Verwaltung für Rechnung der Gottesacker Kasse be
seitigen wenn die Betheiligten auf Anweisung des
Gottesacker Vorstehers die Herstellung oder Besei
tigung nicht selbst bewirken

Den Betheiligten steht srei verfallende Denk
mäler zc zn erneuern oder durch andere zu ersetzen

Das neue Denkmal tritt aber lediglich an die
Stelle des frühern so daß dem Grabe und dem
Denkmal dadurch keine verlängerte Dauer gesichert
wird Tritt die hiernach zulässige Wiederbenutznng
der Grabstelle ein so ist die Gottesacker Verwal
tung berechtigt die noch vorhandenen Grabdenkmä
ler zc für Rechnung der GotteSacker Kasse zu be
seitigen wenn die Betheiligten dieß aus erhaltene
Anweisung nicht selbst thun oder nicht zu ermit
teln sind

8 23
Acgräbniß Nrgisttr

Der Todtengräber jedes Gottesackers hat nach
näherer Anweisung des Magistrats ein Begräbniß
Register zu führen in welches jede stattgefundene
Beerdigung oder Beisetzung sie mag in einem ge
wöhnlichen s g Neibengrabe in einem Erbbegräb
niß oder in einem Gradbogen erfolgen nach der
Zeitfolge einzutragen ist Die Beerdigungen und
Beisetzungen iu Erbbegräbnissen und Grabbögen sind
außerdem in das betreffende Buch einzutragen i 9
und 14

Das Begräbniß Register muß enthalten
1 den Tag der Beerdigung
2 den vollständigen Namen und Stand des

Beerdigten
3 die Nummer oder den Buchstqben des Quar

tierS die Reihen Nummer und die Grab
Nummer in der Reihe

Außerdem hat jeder Todtengräber zur leichtern
Auffindung einzelner Beerdigungen ein alphabetisches
Register zu führen in welches sämmtliche Beerdi
gungen nach dem Anfangsbuchstaben der Namen der

Beerdigten geordnet übrigens nach der Zeitfolge
der Beerdigungen eingetragen werden

Dasselbe enlbält nur den vollständigen Namen
und den Stand des Beerdigten und den Tag der
Beerdigung

Halle den 8 März 18KI
Der Magistrat

Gebühren Taxe
zur Ordnung für die der Stadtgemeiude Halle

zugehörigen Gottesäcker uud Friedhöfe

An die Gottesacker Killst
1 Begräbniß Gebühren

Wird die Leiche in einen f g Erdbo
gen versenkt bei einem Alter der Verstorbenen

a über 15 Jahre 3 FG 27 6 Z
b von 5 bis 5 Jahren 2 17 6
c unter 5 Jahren 1 27 6

Für Beisetzungen in offenen oder zu
gewölbten Grabbogen bei einem Alter der Ver
storbenen

s über 15 Jahre 2 27 vk von 5 bis 5 Jahren 2 7 6
c unter 5 Jahren 1 17 6

Für Beerdigungen im freien Raume
sin einem Erbbegräbniß oder einem Reihengrabe
sind nach den Vermögens Verhältnissen der Verstor
denen zu entrichten

Klasse I
bei e Alter über 15 I 3 15 Ak v 5 15 I 2 5

c unter 5 I 1 18 9

Klasse II
a bei e Alter über 15 I 1 20
k v 5 15J 1 7

c unter 5 I 27

Klasse III
bei e Alter über 15 I I 3 6

k v 5 I5J 22
c unter 5 I 16

Klasse IV
s bei e Alter über 15 I 18
b v 5 15J 11 e

c unter 5 I 8



Die Einschätzung in diese Klassen erfolgt auf
Grund der städtischen Eiukonimenstcuer Rolle und
bei Personen welche gesetzlich gar nicht oder nicht
nach ihrem ganzen Einkommen veranlagt sind nach
ihrem wirklichen Einkomme Es kommen zur An
wendung

Klasse l bei IdWLD oder mehr jährlichem Ein
kommen

Klasse II bei einem Einkommen von 25V M bis
W9

Klasse III bei einem Einkommen unter 25t
Klasse IV nur bei Denjenigen deren Angehörige

ein Armuthszeugniß der Armen Commission
Behufs der Bewilligung dieser Klasse bei
bringen

2 Für die Verleihung jeder Erbbegräbnißstelle

tz 2 sind zu entrichten 22 LA Z
und nach Ablauf von je MO Jahren Recognitions

Gebühr 23 Für Benutzung der Leichenhäuser
Wenn die Leiche nur aufbewahrt werden soll
bis zur Beerdigung

bei Klasse 1 2 4II

III u d IV 15b bei Anwendung der Vorrichtung gegen Schein
tod auf 48 Stunden

bei Klasse 1 3 ZII 1 15III und IV 22 6Bei längerer Dauer ist für jeden angefangenen
Tag die Hälfte obiger Sätze zu zahlen

4 Für Benutzung des Leichenwagens
I Innerhalb der Stadt und der städtischen Feldmark

a für den Wagen einschließlich der Bespannung
mit 2 Pferden

bei Klasse 1 61 4
III 2IV 1

Werden 4 Pserde zur Bespannung gewünscht so
haben die Beteiligten sich mit demjenigen
Fuhrherrn welchem die Bespannung des Lei
chenwagens übertragen ist selbst darüber zu
einigen

I für die von der Gottesacker Verwaltung ge
stellten Begleiter des Leichenwagens zur Aus

und Abhebung des S rgcs sür jeden Beglei

ter 7 6 4Es sind erforderlich
1 bei besonders starken Personen oder schweren

Särgen 8 Begleiter
2 bei gewöhnlichen erwachsenen Personen bis zu

5 Jahren herunter k Begleiter
3 bei Kindern von 5 bis 15 Jahren 4 Be

gleiter
bei Kindern unter 5 Jahren 2 Begleiter

Den Betheiligten steht frei die Begleiter selbst
zu besorgen

Der Aufseher der Begleiter wird von der Gol
tesacker Verwaltung gestellt und bezablt

II Für Verleihung des Leichenwagens nach einem
auswärtigen Orte

s für den Leichenwagen ohne Bespannung ohne
Unterschied der Entfernung und ohne Rücksicht
auf die Verbältuisse des Nachsuchenden 6

zur Auherfchaffung der Leiche eines auswärts
verstorbenen Einwohners der Stadt nur 3

Ii für den begleitenden Aufseher des Leichenwa

gens 2 1Die Bespannung ersolgt durch denjenigen Fuhr
Herrn welchem die Bespannung des Leichenwagens
übertragen ist nach den Bestimmungen des betref
fenden Vertrags

k Für den Todtengräber
5 So lange die Beisetzung der Särge in offe

nen Grabbögen gestattet ist und zur Zerstreuung
der Verwesuugsgase Chlorkalk ausgesetzt werden muß
erhält der Todtengräber für Auslagen und Bemü
hungen

s bei der Leiche eines Erwachsenen I 15

b eines Kindes 1 II6 Wenn dem Todtengräber die Belegung
oder Umlegung eines Grabes mit Rasen übertragen
wird so darf derselbe nicht mehr fordern als

a sür ein großes zugelegtes

Grab 2 LA IltI für ein d rgl Kindergrab I 5
c für ein großes Kantengrab I 15
tl sür ein dergl Kindergrab 22 6
e für ein großes mit Rasen

nur umgelegtes einfaches

Grab 25f für ein dergl Kindergrab 17 6
7 Wenn dem Todtengräber die Pflege eineS

Grabes durch Beziehen und Jäten übertragen wird



s für ein großes Grab jährl 1 Z
k für ein Kindergrab 2l

8 Für Aufnahme eines Gesuchs um Berlei
hung eines Erbbegräbnisses 7 6 Z

9 Für außerordentliche Besorgungen nach

H 6 der Ordnung 205 Für die Todtengräber Knechte
10 Wenn die Fortschaffung einer Leiche ans

dem Sterbehause nach dem Leichenhause oder zur
Beerdigung durch den Todtengräber gewünscht wird

5 der Ordnung erhalten die Todtengräber
Knechte

a für das Tragen vom Sterbehause in das
Leichenhaus oder unmittelbar zum Grabe

Jeder 10 A,b für daS Tragen aus dem Leichenhanse nach

dem Grab Jeder 5II Für das Tragen der Bahre nach dem
Sterbehause werden die Todtengräberknechte ans der
Gottesacker Kasse gelohnt und haben von den Be
theiligten Nichts zu beanspruchen

Halle den 8 Februar 1861
Der Magistrat

ChroM der Stadt Zalle

Kirchliche Anzeigen
Getraute

Marienparochie Den 14 April der Kauf
mann Fleck zu Magdeburg mit P Hübner
Der Maler Lutze mit S C L Pitzschke
Der Kutscher Loren g el mit F Th Voigt
Der Postillon Zimmermann mit R Th Becker
Der Werkmeister Börner mit M C Schulze
Der Handarbeiter Ja nicke mit I M Lenuig

Ulrichsparochie Den II April der Mn
Mehrer Wolf mit A F Wolf Deu 12 der
Schneidermeister Harbicht mit Ä F E Koch

Moritzparochie Den 17 April der Han
delsmann Falcke mit A L L Voigt

Militairgemeinde Den 1k April der
Hau tboist und Unteroffizier von der 10 Comp
des 2 Thür Jnf Neg Nr 32 Müller mit
F A Schöne geb Röseler

Neumarkt Den 14 April der Schriftsetzer
Heinicke mit B Pietsch

Glaucha Den 14 April der Handarbeiter
Kränkel mit C S Saal mann

Geborene i

Marienparochie Den I Januar dem
Drechslermeister Lüders ein S Heinrich Eduard
Carl Den 5 Februar dem Fabrikarbeiter Töpve
ei S Friedrich Wilhelm Ludwig Den 7
eine unehel T Louise Jda Antonie Den 15
dem Kutscher Loren gel eine T Friederike Clara
Auguste Den 28 dem Schneidermeister Hent
schel ein S Carl August Theodor Den 3
März dem Fabrikarbeiter Harre ein S August
Wilhelm Eduard Deu 20 5em Maurer Herr
mann ein S Wilhelm Max Dem Schnhma
chermeister Rauchfuß ein S Carl Friedrich Franz

Den 24 dem Steinsetzer Göhre eine T Frie
derike Christiane Louise Den 25 dem Juwelier
König einS Paul Den 26 dem Schmiede
meister Wohlfeil eine T Anna Auguste Den
30 eine unehel T Caroline Sophie Marie

Ulrichsparochie Den 28 December I86V
dem Tischlermeister Hoffmann ein S, Johan
Friedrich Walter Den 12 Februar 1861 dem
Tischler Fanstmann ein S unget

Moritzparochie Den 6 März dem Sckuh
machermeister Elle eine T Therese Anna Den
8 dem Handarbeiter Jung ein S Christian Carl
August Den 3 dem Schnhmachermeister Pax
eine T Bertha Margarethe Den 24 dem
Lohgerbermeister und Fischhändler Krahmer ein
S Carl Max Den 16 April dem Tischler
meister Gehduhu ein S todtgeb Entbin
dungs Institut Den 13 April ein unehel
S Carl August Hermann

Domkirche Den 2 März dem Böttchermei
ster Schön ein S August Arthur Den 26
dem Schriftsetzer Nancke ein S Carl Albert
Den 9 April dem Zimmermann Be eckmann eine
T todtgeb

Militairgemeiude Den 7 März dem Assi
st enzarzt vom 2 Thür Ins Reg Nr 32 Neid
holdt ein S Ludwig Albert Max

Neumarkt Den 2 Februar dem Buchdrucker
Schmidt ein S Carl Friedrich Richard Den
7 März dem Handarbeiter Wittenbecher eine
T Jobanne Emilie Tberefe Friederike Den
10 dem Zimmermann Braun st edler eine T
Magdalene Margarethe Anna

Fortsetzung in der Beilage

Druck der Waisenhaus Buchdrucker Beilage
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